Arbeitsge'richt
Frankfurt am Main

Aktenzeichen

6 Ca 5261/03

““Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Verkiindet am
12.11.2003

gez.

Urkundsbeamtin dér Geschéftsstelle

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

Praozessbevollméchtigt.:
gegen

Prozessbevollmachtigt.:

hat das Arbeitsgericht Frankfurt am Main
auf die mindliche Verhandlung vom
durch

Richter am Arbeitsgericht

ehrenamtlichen Richter

ehrenamtlichen Richter

fur Recht erkannt:

Urteil
Kigger
76/03
~ Beklagte
Kammer
12.11.2003

- Vorsitzender -

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klager € 559.888,71 (i.W.: Funfhundertneunundfiinfzig-
tausendachthundertachtundachtzig 71/100 Euro) brutto nebst Zinsen in Héhe von 5 Prozent-
punkten Gber dem Basiszinssatz der EZB seit 06. Juni 2003 zu zahlen.

Die Beklagte Ah'at die Kosten des Rechtsstreites zu tragen.

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf € 559.888,71 festgesetzt.
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Tatbestand

Der Klager begehrt von der Beklagten die Zahlung einer (weiteren) Pramie fir einen

von ihm eingereichten Verbesserungsvorschlag.

‘Die Beklagte entstand im September 2001 aus der Versbhmelzung vonder

® und der
Bei der ‘ wurde unter dem Datum des 01. Januar 1995 eine
Dienstvereinbarung ' Vorschlagswesen* mit dem Gesamtpersonalrat

abgeschlossen, hinsichtlich deren nahere Einzelheiten auf BIl. 17 bis 21 d. A. Bezug

genommen wird.

Im Juli 1996 machte der Kliager, der zu dieser Zeit bei der als
Gruppenleiter Devisenabwicklung, Fachbereich Handelsadministration beschaftigt
wu‘rde,, einen Verbesserungsvorschlag mit dem Titel . ~Abwicklung - von
‘Devisenhandelsgeschéften: Obtimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und

Einhaltung  von gesetzlichen  Vorgaben -bei der = Bearbeitung von

- Devisenhandelsgeschéaften”, der bei der unter der Nummer
gefthrt wurde.
Mit Schreiben vom 14. November 1996 (BI. 90 d. A)) teilte die Jem

Klager mit, dass der Bewertungsausschuss seinen Verbesserungsvorschlag geprift

und abgelehnt habe.

Mif Schreiben vom 20. November 1996 (Bl. 93 und 94 d. A.) legte der Klager gegen

diese ablehnende Entscheidung des Bewertungsausschusses Einspruch ein.

Am 13. Marz 1997 beschaftigte sich der Bewertungsausschuss in seiner Sitzung

erneut mit der Angelegenheit. Im Ergebnisprotokoll heilt es unter anderem:

~Punkt 2.4 Folgender Vorschlag erhélt eine Pramie:
96129 Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und Einhaltung von

gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von Devisenhandelsgeschéften:
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DM 1.000,- (als_Vofabprémfe; Emittlung des Einsparpotentials nach einer
Machbarkeitsstudie ab 10/98)".

Hinsichtlich ~ der  weiteren  Einzelheiten  des Ergebnlsprotokolls der
Bewertungsausschuss-Sitzung vom 13. Méarz 1997 wird auf BI. 53 d. A. Bezug

genommen.

Mit Schreiben vom 17. Marz 1997 wandte sich die - wie folgt an den

Klager:

e

Sehr geehrter
der Bewertungsausschuss fir das DG. BANK—VorSchlagswesen hat ihren
Vorschlag gepriift.
Wir freuen uns, lhnen mitteilen zu kénnen, dal3 ihr Vorschfag angenommen
wurde
- Sie erhalten eine Vora‘b-Pré'mie in Héhe von

| DM 1.000,-

PS: Uber die endgiltige Prémienhéhe wird im IV. Quartal 1998 (OR-
Machbarkeitsstudie) entschieden. Wir kommen dann unaufgefordert auf Sie

“«

ZUu.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Sc'hreibens der an den

Klager vom 17. Mérz 1997 wird auf Bl. 22 d. A. Bezug-genommen.

Die ,Vorab-Pramie“ in Hohe von DM 1.000,-- wurde von der DG Bank AG an den

Klager ausgezahlt

Nach weiterer Korrespbndenz forderte der Klager mit Anwaltsschreiben vom 31.
Marz 2003 (BI. 28 und 29 d. A.) die Beklagte zur Auszahlung der Pramie unter
Fristsetzung bis zum 15. Mai 2003 auf, was die Beklagte mit Schreiben vom 15 Mai
2003 (BI. 30 und 31 d. A.) ablehnte.
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Mit der am 27. Mai 2003 bei dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main erhobenen und
der Beklagten am 06. Juni 2003 (Bl. 37 d. ‘A.) zugestelliten Klage hat der Klager von |
der Beklagten fur seinen im Jahre 1996 eingereichten Verbesserungsvorschlag nach
Verrechnung der bereits im Jahre 1997 gezahiten DM 1.000,-- noch Zahlung einer
Pramie in Hohe von € 5§59.888,71 brutto verlangt.

Der Klager behauptet, sein Verbesserungsvorschlag sei schlieBlich am 17. Marz
1997 vom Bewertungsausschuss angenommen worden. Er behauptet weiter, die auf
seinem Vorschlag basierende Programmierung sei ab dem Jahre 1999 in Auftrag
gegeben worden und sei im Jahre 2001 fertiggestellt gewesen. Ab dem 24.
November 2001 sei das Systém und damit sein Vorschlag produktiv umgesetzt
~ worden. Zur Hohe der von ihm zu beanspruchenden Pramie behauptet der Klager
unter Vorlage eines Befechnungspapiers (BIl. 35 d. A.), die Einsparung, die sich
einerseits aus der Einsparung von Rechenzentrumskosten und andererseits aus der
Einsparung von Mitarbeiterkapazititen ergeben wiirde, belaufe sich unter Abzug der
Einmalkosten fiir die zu erstellende Soﬁware auf jahrlich mindes,téns € 1.868.000,--.
In diesem Zusémmenhang wird im einzelnen auf die Ausﬁ]hrungen’ unter Ziffer VII.
im klégerischeh Schriftsatz vom 13. Oktober 2003 (Bl. 83 bis 89 d. A.) Bezug

genommen,
Der Klager béantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an den Klager € 559.888,71 brutto
nebst Zinsen in Hohe von 5 Prozentpunkten iiber dem
Basiszinssatz der EZB seit 06. Juni 2003 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie behauptet zunichst, es liege bereits keine Gber den Rahmen des
Arbeitsvertrages hinausgehende Sonderleistung vor, die pramiert werden kénne. Der
Klager tibe als Fuhrungskraft eine strategische Funktion aus und er sei verpflichtet:

-gewesen, die ihm zum Teil ohnehin im Zuge seiner'Mitarbeit im Projekt zur
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Einfuhrung eines neuen EDV-Systems fur die Devisenabwickiung-(sdg. Vertex-
»} Projekt) bekannt gewdrdenen Verbesserungen auch dort einzubringen. Auch seien
die Vorschlage des Klagers zwar in eine im Jahr 2002 installierte technische
Plattform eingeflossen, die dann- allerdings fusionsbedingt nie genutzt worden sei.
Auch sei es nie zur Annahme des klagerischen Vorschlags im Bewertungsausschuss
gekommen, sondern es sei in der Sitzung am 13. Marz 1997 beschlossen worden,
die Pramierung des kldgerischen Vorschlages dem Grunde und der Héhe nach von
einer Machbarkeitsstudie abhangig zu machen (Beweis: 1. Kopie des Pr_otoko‘llés
tber die Sitzung desBewertungsaUsschusses vom 13. Marz 1997 2. Zeugnis der

). Fur das Schreiben der Beklagten.an den Klager vom 17.

Marz 1997 sei lediglich in Ermangelung eines anderen Formulars ein in der
Textverarbeitung hinterlegtes Standardschreiben verwandt worden. Letztlich
bestreite die Beklagte die vom Klager behauptet jahrliche Einsparung in Héhe von
€ 1.868.000,--.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der
gewechsélten Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf die SitzungSniederschrjften vom
21.Juli 2003 (Bl. 38 d. A)) und 12. November 2003 (Bl. 115 d.'A.) ‘Bézug genommen.

Entscheidungsgriinde
Die Klage ist begriindet.

Der Klager kann von der Beklagten aus der Dienstvereinbarung
Vorschlagswesen® vom 01. Januar 1995 an Pramie fiir seinen im Jahre 1996 einge-
reichten Verbesserungsvorschlag ,Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung
und Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung  von
Devisenhandelsgeschaften Zahlung von € 559.888,71 brutto verlangen. Zum einen
wurde dieser Verbessérungsvorschlag des Klz‘a’gers in de'r Sitzung des -
- Bewertungsausschusses vom 13. Marz 1997 angenommen. Zum anderen hat der
Kiager hinsichtlich der Héhe der ihm zustehenden Pramie letztlich unwidersprochen
vorgetragen, bei 30 % der jahrlichen Nettoeinsparung ergebe sich ein Betrag in Hohe
von € 566.400,—-. Dieses Entscheidungsergebnis beruht im - wesentlichen auf
folgenden Erwdgungen (§ 313 Abs. 3 ZPQ):
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1. . _ ,
Zunachst wurde der klagerische Verbesserungsvorschlag mit dem Titel ,Abwicklung’

von Devisenhandelsgeschaften: Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung
un»d Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von
Devisenhandelsgeschaften” mit der Nummer _ urch den bei der .

gebildeten Bewertungsausschuss in der Sitzung vom 13. Méarz 1997 angenommen.
Dies ergibt sich fiir die erkennende Kammer in aller Deutlichkeit aus dem von der
Békiagten selbst vorgelegten Ergebnisprotokoll (Bl. 53 d. A.) und - erganzend - aus
dem Schreiben der Beklagten an den Klager vom 17. Marz 1997 (Bl. 22 d. A).
Zunachst unterscheidet’das Ergebnisprotokoll der Béwertungsausschuss_-_Sitzung
vom 13. Méarz 1997 unter der Uberschrift ,2. Bewertung der Vorschlage” insgesémt K

vier Kategorien wie folgt:
2 1. Folgende Vorséhlége werden abgelehnt:
22 Folgender Vorschlag wird zurackgéstellt:
2.3.\ Folgende ’VorSchlége erh‘élten Anerkennungspramien:

2.4. Folgender Vorschlag erhélt eine Pramie:

Op'timierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und Einhaltung von
gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von Devisenhandelsgeschéften:
DM 1.000,-- (als Vorabpramie; Ermittlung des Einsparpotentials .nach e)‘nef
Machbarkeitsstudie ab 10/98).

Damit wurde seitens des Bewertungsausschusses am 13. Marz 1997 der Vorschlag
des Kiagers angenommen und es wurde gerade nicht, wie von der Beklagten
behauptet, die Pramierung des klagerischen Vorschlags dem Grunde und der Héhe
nach von der einzuholenden Machbarkeitsstudie abhangig gemacht. Hiergegen
spricht klar der Wortlaut des Klammerzusatzes im Ergebnisprotokoll, der von
LVorabpramie“ und «Ermittlung des Einsparpotentials nach einer Maéhbarkeitsstudie
ab 10/1998“ spricht. Auch wurde das Ergebnis der Bewertung des klagerischen
Vorschlags gerade nicht unter der Kategorie ;,2.2. Folgender Vorschlag wird

zurlckgestellt* aufgefiihrt, was, folgt man der Behauptung der Beklagten, im Falle
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des Nichtentscheids tiber Grund und Hohe der Prémie am 13. Marz 1997 hatte
erfolgen missen. Dieses Ergebnis wird auch gestiitzt durch den insdweif eindeutigen’
Wortlaut des Schreibens der an den Klager vom 17. Marz 1997 Selbst
wenn es sich hierbei, wie von der Beklagten behauptet, in Ermangelung eines
anderen Formulars um die Benutzung eines in der Textverarbeitung hinterlegten
Standardschreibens gehandelt hatte, widerspricht auch hier jedenfalls der Wortlaut
des Zusatzes ,PS“ eindeutig der Behaup’;ung der Beklagten. Dem Klager wurde
darin von de. mitgeteilt, dass Uber die endgtiltige Pramienhéhe im [V,
Quartal 1998 (OR—Machbarkeitsstudie) entschieden und man dann unaufgefordert
auf den Klager zukommen werde. Soweit die Beklagte sich fiir ihre gegentelhge
Behauptung zum Beweis auf das Zeugnisder - .o s berufen‘hat
ist diesem Beweisangebot in zweierlei Hinsicht nicht nachzugehen. Zum.ei_nen
handelt es sich mangels konkreten Sachvortrages um das unzuldssige Angebot
eines Ausforschungsbeweises. Es kann nicht Sache der Beweisaufnahme sein,
fehlendes Vorbrlngen der Partei Gber den Inhalt der Bewertungsentscheldung in der
Sitzung des Bewertungsausschusses vom 13. Marz 1997 zu ersetzen Zum anderen
ist nicht ansatzweise erkennbar, warum - . 73 Zeugin hlerzu uberhaupt
etwas aus eigener Kenntnis beitragen kénnte. A‘usweislich der Ausfiihrungen unter
Punkt ,1. Personelles* im Ergebnisprotokoll der Bewertungsausschuss- -Sitzung vom
13. Marz 1997 fehlte ‘ . bei dieser Sitzung wegen Krankheit.

An diese Annahmeentscheldung des Bewertungsausschusses ist die Beklagte_
gebunden. lnsbesondere kann sie sich nicht darauf berufen, der klagerlsche
Verbesserungsvorschlag stelle keine iiber den Rahmen des Arbeitsvertrages
hinausgehende Sonderleistung dar. Dies unterfallt der Prifungskompetenz des
Bewertungsausschusées. So wurde im Streitfalle die Annahme des klagerischen
Verbesserungsvorschlages auch zunichst vom Bewertungsausschuss ausweislich
der dem Schreiben der Beklagten vom 14. November 1996 (Bl. 90 d. A.) beigefiigten
Anlage (BI. 91 und 92 d. A.) gerade mit der jetzt in den Rechtsstreit eingefiihrten
Argumentation abgelehnt, es unterfalle zum einen der Aufgabe des Klager als Fiih-
rungskraft und seine Erkenntnisse seien zum Teil aus seiner Mitarbeit in dem Projékt
und ohnehin von ihm dort einzubringen ge\)vesen. Auf den Einspruch des Kiagers hat

der Bewertungsausschuss an dieser Auffassung allerdings nicht festgehalten und,
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wie ausgefiihrt, in seiner Sitzung vom 13. Marz 1997 den Vorschlag des Klagers -

angenommen.

2.
Wurde der Verbesserungsvorschlag des Klagers durch den Bewertungsausschuss,

wie oben unter 1 ausgefihrt, angenommen, stellt sich die Frage nach der Héhe der
zu zahlenden Pramie. In diesem Zusammenhang heift es in Ziffer 5 Abs. 2 der

Dienstvereinbarung - Vorschlagswésen“ vom 01. Januar 1995:

Lverbesserungsvorschlage mit errechenbarem Nutzen werden nach
betriebswirtschaftlichen - evil.  unter lnanspruchnahme der OE
ControIllng/Zentra/d/spOS/t/on bewertet. Die Regelpramie betragt 30 % der

Jahresnettoeinsparung.”

Zunéachst steht es zwischen den Parteien nicht in Streit,' dass es sich bei dem
Verbesserungsvorschlag des Klégeré um ‘einen ,mit errechenbarem Nutzen®

handelté.

Zur Hohe der Jahresnettoeinsparung hat der Klager zuletzt in seinem Schriftsatz
vom 13. Oktober 2003 uhter Bezugnahme auf sein bereits mit der Klageschfift

vorgelegtes Berechnungspapler (Bl. 35 d. A.) weiter vorgetragen es sei mlndestens
| durch seinen Verbesserungsvorschiag von einer Elnsparung in Héhe von 12 MAK
und von Rechenzentrumskosten in Héhe von € 400. 000,-, mithin insgesamt von
€ 1.900.000,-- auszugehen Der Klager hat diese Behauptung im einzelnen,
msbesondere soweit es die Einsparung von Stellen und auch die sich allein in
diesem Zusammenhang ergebendg Reduzierung von Rechenzentrumskosten
anbelangt, naher dargelegt. Diesen klagerischen Ausfithrungen ist die Beklagte nicht
mjehr entgegengetreten, so dass dieser Sachvortrag des Klagers gemass § 138 Abs.

3 ZPO als zugestanden gilt.
Auf den sich danach ergebenden Betrag von € 560.400,— (= 30% der jahrlichen

Nettoeinsparung) hat sich der Kiager die von der Beklagten aufgrund Schreiben vom
17. Marz 1997 (Bl. 22 d. A.) bereits gezahite ,Vorab-Pramie* in Hohe von DM 1.000,-
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anrechnen lassen, so dass sich eine Pramie in Héhe der geltend gemachten

€ 559.888,71 brutto errechnet.

Zwar steht geméass Ziffer 4 Abs. 9 der Dienstvereinbarung

VorschlagsWesen“ vom 01. Januar 1995 auch die Entscheidung tber die
PramienhGhe dem Bewertungsausschuss zu. Daran fehlt es vorliegend. UnterliRt es
jedoch der Bewertungsausschuss mehr als sechs Jahre lang, eine Entscheidung
tiber die Pramienhdhe zu treffen, so kann nach Treu und Glauben und dem in § 162
Abs. 1 BGB zum Ausdruck kommenden aligemeinen Rechtsgedanken die
Rebhtsfolge nur darin bestehen, dass der Klager seinen Anspruch auf Zahlung einer
Pramie in Hohe von 30 % der Jahresnettoelnsparung unmittelbar gegen die Beklagte

durchsetzen kann.

Auch steht einer Pramierung des klagerischen Verbesserungsvorschlags letzlich
nicht die Behaupung der Beklagten_entgegen, die Voréchlége des Klagers seien m
zwar in eine. irh Jahr 2002 installiérte technische Plattform eingeflossen, die dann |
allerdings fusionsbedingt nie genutzt worden sei. In der Dienstvereinbarung

- Vorschlagswesen” vom 01. Januar 1995 heiltt es hierzu:

»9. Bewertung und Pramierung
| Verbesserungsvorschlége werden pramiert, wenn ihre Durchfuhrung in vollem
Umfang, zu einem Teil oder in modrﬂzren‘er Form vorgesehen ist. und SICh

hieraus ein Nutzen - gleich welcher Art fiir die "~ 2rgibt. .

&“

Danach ist es ausreichend, dass der klagerische Verbesserungsvorschlag, was
zwischen den Parteien nicht in Streit steht, jedenfalls zur Durchfiihrung vorgesehen
war. Dass in diesem Falle bei der Beklagten ein Nutzen durch jahrliche
Nettoeinsparungen in Héhe von € 1.868.000,-- entstanden ware, hat der Klager, wie

ausgefuhrt und von der Beklagten letztlich nicht in Abrede gestellt, im einzelnen
vorgetragen.
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Damit kann es dahinstehen ob das aufgrund der ‘Vorschlage des Klagers
modifizierte System bel der Beklagten nlcht doch, wie vom Klager behauptet, ab dem
24. November 2001 produktl_v eingesetzt wurde.

Die geltend gemachten Prozesszinsen stehen dem Klager gemass §§ 291, 288
" Abs. 1 Satz 2 BGB zu.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte als unterlegene Partei gemass §§ 46
Abs..2 ArbGG, 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen.

Der Wert des Streitgegenstandes ist geméass §§ 46 Abs. 2 ArbGG, 3 ZPO nach dem

Wert der geltend gemachten Forderung zu bemessen.

Die Rechtsmittelbelehrung folgt auf der nachsten Seite.
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Aktenzeichen
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Verkiindet am
12.11.2003

gez.

Urkundsbeamtin dér Geschéftsstelle

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

Praozessbevollméchtigt.:
gegen

Prozessbevollmachtigt.:

hat das Arbeitsgericht Frankfurt am Main
auf die mindliche Verhandlung vom
durch

Richter am Arbeitsgericht

ehrenamtlichen Richter

ehrenamtlichen Richter

fur Recht erkannt:

Urteil
Kigger
76/03
~ Beklagte
Kammer
12.11.2003

- Vorsitzender -

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klager € 559.888,71 (i.W.: Funfhundertneunundfiinfzig-
tausendachthundertachtundachtzig 71/100 Euro) brutto nebst Zinsen in Héhe von 5 Prozent-
punkten Gber dem Basiszinssatz der EZB seit 06. Juni 2003 zu zahlen.

Die Beklagte Ah'at die Kosten des Rechtsstreites zu tragen.

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf € 559.888,71 festgesetzt.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

~ - Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

6 Ca5261/03 - 2-

Tatbestand

Der Klager begehrt von der Beklagten die Zahlung einer (weiteren) Pramie fir einen

von ihm eingereichten Verbesserungsvorschlag.

‘Die Beklagte entstand im September 2001 aus der Versbhmelzung vonder

® und der
Bei der ‘ wurde unter dem Datum des 01. Januar 1995 eine
Dienstvereinbarung ' Vorschlagswesen* mit dem Gesamtpersonalrat

abgeschlossen, hinsichtlich deren nahere Einzelheiten auf BIl. 17 bis 21 d. A. Bezug

genommen wird.

Im Juli 1996 machte der Kliager, der zu dieser Zeit bei der als
Gruppenleiter Devisenabwicklung, Fachbereich Handelsadministration beschaftigt
wu‘rde,, einen Verbesserungsvorschlag mit dem Titel . ~Abwicklung - von
‘Devisenhandelsgeschéften: Obtimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und

Einhaltung  von gesetzlichen  Vorgaben -bei der = Bearbeitung von

- Devisenhandelsgeschéaften”, der bei der unter der Nummer
gefthrt wurde.
Mit Schreiben vom 14. November 1996 (BI. 90 d. A)) teilte die Jem

Klager mit, dass der Bewertungsausschuss seinen Verbesserungsvorschlag geprift

und abgelehnt habe.

Mif Schreiben vom 20. November 1996 (Bl. 93 und 94 d. A.) legte der Klager gegen

diese ablehnende Entscheidung des Bewertungsausschusses Einspruch ein.

Am 13. Marz 1997 beschaftigte sich der Bewertungsausschuss in seiner Sitzung

erneut mit der Angelegenheit. Im Ergebnisprotokoll heilt es unter anderem:

~Punkt 2.4 Folgender Vorschlag erhélt eine Pramie:
96129 Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und Einhaltung von

gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von Devisenhandelsgeschéften:
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DM 1.000,- (als_Vofabprémfe; Emittlung des Einsparpotentials nach einer
Machbarkeitsstudie ab 10/98)".

Hinsichtlich ~ der  weiteren  Einzelheiten  des Ergebnlsprotokolls der
Bewertungsausschuss-Sitzung vom 13. Méarz 1997 wird auf BI. 53 d. A. Bezug

genommen.

Mit Schreiben vom 17. Marz 1997 wandte sich die - wie folgt an den

Klager:

e

Sehr geehrter
der Bewertungsausschuss fir das DG. BANK—VorSchlagswesen hat ihren
Vorschlag gepriift.
Wir freuen uns, lhnen mitteilen zu kénnen, dal3 ihr Vorschfag angenommen
wurde
- Sie erhalten eine Vora‘b-Pré'mie in Héhe von

| DM 1.000,-

PS: Uber die endgiltige Prémienhéhe wird im IV. Quartal 1998 (OR-
Machbarkeitsstudie) entschieden. Wir kommen dann unaufgefordert auf Sie

“«

ZUu.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Sc'hreibens der an den

Klager vom 17. Mérz 1997 wird auf Bl. 22 d. A. Bezug-genommen.

Die ,Vorab-Pramie“ in Hohe von DM 1.000,-- wurde von der DG Bank AG an den

Klager ausgezahlt

Nach weiterer Korrespbndenz forderte der Klager mit Anwaltsschreiben vom 31.
Marz 2003 (BI. 28 und 29 d. A.) die Beklagte zur Auszahlung der Pramie unter
Fristsetzung bis zum 15. Mai 2003 auf, was die Beklagte mit Schreiben vom 15 Mai
2003 (BI. 30 und 31 d. A.) ablehnte.
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Mit der am 27. Mai 2003 bei dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main erhobenen und
der Beklagten am 06. Juni 2003 (Bl. 37 d. ‘A.) zugestelliten Klage hat der Klager von |
der Beklagten fur seinen im Jahre 1996 eingereichten Verbesserungsvorschlag nach
Verrechnung der bereits im Jahre 1997 gezahiten DM 1.000,-- noch Zahlung einer
Pramie in Hohe von € 5§59.888,71 brutto verlangt.

Der Klager behauptet, sein Verbesserungsvorschlag sei schlieBlich am 17. Marz
1997 vom Bewertungsausschuss angenommen worden. Er behauptet weiter, die auf
seinem Vorschlag basierende Programmierung sei ab dem Jahre 1999 in Auftrag
gegeben worden und sei im Jahre 2001 fertiggestellt gewesen. Ab dem 24.
November 2001 sei das Systém und damit sein Vorschlag produktiv umgesetzt
~ worden. Zur Hohe der von ihm zu beanspruchenden Pramie behauptet der Klager
unter Vorlage eines Befechnungspapiers (BIl. 35 d. A.), die Einsparung, die sich
einerseits aus der Einsparung von Rechenzentrumskosten und andererseits aus der
Einsparung von Mitarbeiterkapazititen ergeben wiirde, belaufe sich unter Abzug der
Einmalkosten fiir die zu erstellende Soﬁware auf jahrlich mindes,téns € 1.868.000,--.
In diesem Zusémmenhang wird im einzelnen auf die Ausﬁ]hrungen’ unter Ziffer VII.
im klégerischeh Schriftsatz vom 13. Oktober 2003 (Bl. 83 bis 89 d. A.) Bezug

genommen,
Der Klager béantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an den Klager € 559.888,71 brutto
nebst Zinsen in Hohe von 5 Prozentpunkten iiber dem
Basiszinssatz der EZB seit 06. Juni 2003 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie behauptet zunichst, es liege bereits keine Gber den Rahmen des
Arbeitsvertrages hinausgehende Sonderleistung vor, die pramiert werden kénne. Der
Klager tibe als Fuhrungskraft eine strategische Funktion aus und er sei verpflichtet:

-gewesen, die ihm zum Teil ohnehin im Zuge seiner'Mitarbeit im Projekt zur
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Einfuhrung eines neuen EDV-Systems fur die Devisenabwickiung-(sdg. Vertex-
»} Projekt) bekannt gewdrdenen Verbesserungen auch dort einzubringen. Auch seien
die Vorschlage des Klagers zwar in eine im Jahr 2002 installierte technische
Plattform eingeflossen, die dann- allerdings fusionsbedingt nie genutzt worden sei.
Auch sei es nie zur Annahme des klagerischen Vorschlags im Bewertungsausschuss
gekommen, sondern es sei in der Sitzung am 13. Marz 1997 beschlossen worden,
die Pramierung des kldgerischen Vorschlages dem Grunde und der Héhe nach von
einer Machbarkeitsstudie abhangig zu machen (Beweis: 1. Kopie des Pr_otoko‘llés
tber die Sitzung desBewertungsaUsschusses vom 13. Marz 1997 2. Zeugnis der

). Fur das Schreiben der Beklagten.an den Klager vom 17.

Marz 1997 sei lediglich in Ermangelung eines anderen Formulars ein in der
Textverarbeitung hinterlegtes Standardschreiben verwandt worden. Letztlich
bestreite die Beklagte die vom Klager behauptet jahrliche Einsparung in Héhe von
€ 1.868.000,--.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der
gewechsélten Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf die SitzungSniederschrjften vom
21.Juli 2003 (Bl. 38 d. A)) und 12. November 2003 (Bl. 115 d.'A.) ‘Bézug genommen.

Entscheidungsgriinde
Die Klage ist begriindet.

Der Klager kann von der Beklagten aus der Dienstvereinbarung
Vorschlagswesen® vom 01. Januar 1995 an Pramie fiir seinen im Jahre 1996 einge-
reichten Verbesserungsvorschlag ,Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung
und Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung  von
Devisenhandelsgeschaften Zahlung von € 559.888,71 brutto verlangen. Zum einen
wurde dieser Verbessérungsvorschlag des Klz‘a’gers in de'r Sitzung des -
- Bewertungsausschusses vom 13. Marz 1997 angenommen. Zum anderen hat der
Kiager hinsichtlich der Héhe der ihm zustehenden Pramie letztlich unwidersprochen
vorgetragen, bei 30 % der jahrlichen Nettoeinsparung ergebe sich ein Betrag in Hohe
von € 566.400,—-. Dieses Entscheidungsergebnis beruht im - wesentlichen auf
folgenden Erwdgungen (§ 313 Abs. 3 ZPQ):
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1. . _ ,
Zunachst wurde der klagerische Verbesserungsvorschlag mit dem Titel ,Abwicklung’

von Devisenhandelsgeschaften: Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung
un»d Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von
Devisenhandelsgeschaften” mit der Nummer _ urch den bei der .

gebildeten Bewertungsausschuss in der Sitzung vom 13. Méarz 1997 angenommen.
Dies ergibt sich fiir die erkennende Kammer in aller Deutlichkeit aus dem von der
Békiagten selbst vorgelegten Ergebnisprotokoll (Bl. 53 d. A.) und - erganzend - aus
dem Schreiben der Beklagten an den Klager vom 17. Marz 1997 (Bl. 22 d. A).
Zunachst unterscheidet’das Ergebnisprotokoll der Béwertungsausschuss_-_Sitzung
vom 13. Méarz 1997 unter der Uberschrift ,2. Bewertung der Vorschlage” insgesémt K

vier Kategorien wie folgt:
2 1. Folgende Vorséhlége werden abgelehnt:
22 Folgender Vorschlag wird zurackgéstellt:
2.3.\ Folgende ’VorSchlége erh‘élten Anerkennungspramien:

2.4. Folgender Vorschlag erhélt eine Pramie:

Op'timierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und Einhaltung von
gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von Devisenhandelsgeschéften:
DM 1.000,-- (als Vorabpramie; Ermittlung des Einsparpotentials .nach e)‘nef
Machbarkeitsstudie ab 10/98).

Damit wurde seitens des Bewertungsausschusses am 13. Marz 1997 der Vorschlag
des Kiagers angenommen und es wurde gerade nicht, wie von der Beklagten
behauptet, die Pramierung des klagerischen Vorschlags dem Grunde und der Héhe
nach von der einzuholenden Machbarkeitsstudie abhangig gemacht. Hiergegen
spricht klar der Wortlaut des Klammerzusatzes im Ergebnisprotokoll, der von
LVorabpramie“ und «Ermittlung des Einsparpotentials nach einer Maéhbarkeitsstudie
ab 10/1998“ spricht. Auch wurde das Ergebnis der Bewertung des klagerischen
Vorschlags gerade nicht unter der Kategorie ;,2.2. Folgender Vorschlag wird

zurlckgestellt* aufgefiihrt, was, folgt man der Behauptung der Beklagten, im Falle
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des Nichtentscheids tiber Grund und Hohe der Prémie am 13. Marz 1997 hatte
erfolgen missen. Dieses Ergebnis wird auch gestiitzt durch den insdweif eindeutigen’
Wortlaut des Schreibens der an den Klager vom 17. Marz 1997 Selbst
wenn es sich hierbei, wie von der Beklagten behauptet, in Ermangelung eines
anderen Formulars um die Benutzung eines in der Textverarbeitung hinterlegten
Standardschreibens gehandelt hatte, widerspricht auch hier jedenfalls der Wortlaut
des Zusatzes ,PS“ eindeutig der Behaup’;ung der Beklagten. Dem Klager wurde
darin von de. mitgeteilt, dass Uber die endgtiltige Pramienhéhe im [V,
Quartal 1998 (OR—Machbarkeitsstudie) entschieden und man dann unaufgefordert
auf den Klager zukommen werde. Soweit die Beklagte sich fiir ihre gegentelhge
Behauptung zum Beweis auf das Zeugnisder - .o s berufen‘hat
ist diesem Beweisangebot in zweierlei Hinsicht nicht nachzugehen. Zum.ei_nen
handelt es sich mangels konkreten Sachvortrages um das unzuldssige Angebot
eines Ausforschungsbeweises. Es kann nicht Sache der Beweisaufnahme sein,
fehlendes Vorbrlngen der Partei Gber den Inhalt der Bewertungsentscheldung in der
Sitzung des Bewertungsausschusses vom 13. Marz 1997 zu ersetzen Zum anderen
ist nicht ansatzweise erkennbar, warum - . 73 Zeugin hlerzu uberhaupt
etwas aus eigener Kenntnis beitragen kénnte. A‘usweislich der Ausfiihrungen unter
Punkt ,1. Personelles* im Ergebnisprotokoll der Bewertungsausschuss- -Sitzung vom
13. Marz 1997 fehlte ‘ . bei dieser Sitzung wegen Krankheit.

An diese Annahmeentscheldung des Bewertungsausschusses ist die Beklagte_
gebunden. lnsbesondere kann sie sich nicht darauf berufen, der klagerlsche
Verbesserungsvorschlag stelle keine iiber den Rahmen des Arbeitsvertrages
hinausgehende Sonderleistung dar. Dies unterfallt der Prifungskompetenz des
Bewertungsausschusées. So wurde im Streitfalle die Annahme des klagerischen
Verbesserungsvorschlages auch zunichst vom Bewertungsausschuss ausweislich
der dem Schreiben der Beklagten vom 14. November 1996 (Bl. 90 d. A.) beigefiigten
Anlage (BI. 91 und 92 d. A.) gerade mit der jetzt in den Rechtsstreit eingefiihrten
Argumentation abgelehnt, es unterfalle zum einen der Aufgabe des Klager als Fiih-
rungskraft und seine Erkenntnisse seien zum Teil aus seiner Mitarbeit in dem Projékt
und ohnehin von ihm dort einzubringen ge\)vesen. Auf den Einspruch des Kiagers hat

der Bewertungsausschuss an dieser Auffassung allerdings nicht festgehalten und,
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wie ausgefiihrt, in seiner Sitzung vom 13. Marz 1997 den Vorschlag des Klagers -

angenommen.

2.
Wurde der Verbesserungsvorschlag des Klagers durch den Bewertungsausschuss,

wie oben unter 1 ausgefihrt, angenommen, stellt sich die Frage nach der Héhe der
zu zahlenden Pramie. In diesem Zusammenhang heift es in Ziffer 5 Abs. 2 der

Dienstvereinbarung - Vorschlagswésen“ vom 01. Januar 1995:

Lverbesserungsvorschlage mit errechenbarem Nutzen werden nach
betriebswirtschaftlichen - evil.  unter lnanspruchnahme der OE
ControIllng/Zentra/d/spOS/t/on bewertet. Die Regelpramie betragt 30 % der

Jahresnettoeinsparung.”

Zunéachst steht es zwischen den Parteien nicht in Streit,' dass es sich bei dem
Verbesserungsvorschlag des Klégeré um ‘einen ,mit errechenbarem Nutzen®

handelté.

Zur Hohe der Jahresnettoeinsparung hat der Klager zuletzt in seinem Schriftsatz
vom 13. Oktober 2003 uhter Bezugnahme auf sein bereits mit der Klageschfift

vorgelegtes Berechnungspapler (Bl. 35 d. A.) weiter vorgetragen es sei mlndestens
| durch seinen Verbesserungsvorschiag von einer Elnsparung in Héhe von 12 MAK
und von Rechenzentrumskosten in Héhe von € 400. 000,-, mithin insgesamt von
€ 1.900.000,-- auszugehen Der Klager hat diese Behauptung im einzelnen,
msbesondere soweit es die Einsparung von Stellen und auch die sich allein in
diesem Zusammenhang ergebendg Reduzierung von Rechenzentrumskosten
anbelangt, naher dargelegt. Diesen klagerischen Ausfithrungen ist die Beklagte nicht
mjehr entgegengetreten, so dass dieser Sachvortrag des Klagers gemass § 138 Abs.

3 ZPO als zugestanden gilt.
Auf den sich danach ergebenden Betrag von € 560.400,— (= 30% der jahrlichen

Nettoeinsparung) hat sich der Kiager die von der Beklagten aufgrund Schreiben vom
17. Marz 1997 (Bl. 22 d. A.) bereits gezahite ,Vorab-Pramie* in Hohe von DM 1.000,-
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anrechnen lassen, so dass sich eine Pramie in Héhe der geltend gemachten

€ 559.888,71 brutto errechnet.

Zwar steht geméass Ziffer 4 Abs. 9 der Dienstvereinbarung

VorschlagsWesen“ vom 01. Januar 1995 auch die Entscheidung tber die
PramienhGhe dem Bewertungsausschuss zu. Daran fehlt es vorliegend. UnterliRt es
jedoch der Bewertungsausschuss mehr als sechs Jahre lang, eine Entscheidung
tiber die Pramienhdhe zu treffen, so kann nach Treu und Glauben und dem in § 162
Abs. 1 BGB zum Ausdruck kommenden aligemeinen Rechtsgedanken die
Rebhtsfolge nur darin bestehen, dass der Klager seinen Anspruch auf Zahlung einer
Pramie in Hohe von 30 % der Jahresnettoelnsparung unmittelbar gegen die Beklagte

durchsetzen kann.

Auch steht einer Pramierung des klagerischen Verbesserungsvorschlags letzlich
nicht die Behaupung der Beklagten_entgegen, die Voréchlége des Klagers seien m
zwar in eine. irh Jahr 2002 installiérte technische Plattform eingeflossen, die dann |
allerdings fusionsbedingt nie genutzt worden sei. In der Dienstvereinbarung

- Vorschlagswesen” vom 01. Januar 1995 heiltt es hierzu:

»9. Bewertung und Pramierung
| Verbesserungsvorschlége werden pramiert, wenn ihre Durchfuhrung in vollem
Umfang, zu einem Teil oder in modrﬂzren‘er Form vorgesehen ist. und SICh

hieraus ein Nutzen - gleich welcher Art fiir die "~ 2rgibt. .

&“

Danach ist es ausreichend, dass der klagerische Verbesserungsvorschlag, was
zwischen den Parteien nicht in Streit steht, jedenfalls zur Durchfiihrung vorgesehen
war. Dass in diesem Falle bei der Beklagten ein Nutzen durch jahrliche
Nettoeinsparungen in Héhe von € 1.868.000,-- entstanden ware, hat der Klager, wie

ausgefuhrt und von der Beklagten letztlich nicht in Abrede gestellt, im einzelnen
vorgetragen.
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Damit kann es dahinstehen ob das aufgrund der ‘Vorschlage des Klagers
modifizierte System bel der Beklagten nlcht doch, wie vom Klager behauptet, ab dem
24. November 2001 produktl_v eingesetzt wurde.

Die geltend gemachten Prozesszinsen stehen dem Klager gemass §§ 291, 288
" Abs. 1 Satz 2 BGB zu.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte als unterlegene Partei gemass §§ 46
Abs..2 ArbGG, 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen.

Der Wert des Streitgegenstandes ist geméass §§ 46 Abs. 2 ArbGG, 3 ZPO nach dem

Wert der geltend gemachten Forderung zu bemessen.

Die Rechtsmittelbelehrung folgt auf der nachsten Seite.
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Arbeitsge'richt
Frankfurt am Main

Aktenzeichen
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Verkiindet am
12.11.2003

gez.

Urkundsbeamtin dér Geschéftsstelle

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

Praozessbevollméchtigt.:
gegen

Prozessbevollmachtigt.:

hat das Arbeitsgericht Frankfurt am Main
auf die mindliche Verhandlung vom
durch

Richter am Arbeitsgericht

ehrenamtlichen Richter

ehrenamtlichen Richter

fur Recht erkannt:

Urteil
Kigger
76/03
~ Beklagte
Kammer
12.11.2003

- Vorsitzender -

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klager € 559.888,71 (i.W.: Funfhundertneunundfiinfzig-
tausendachthundertachtundachtzig 71/100 Euro) brutto nebst Zinsen in Héhe von 5 Prozent-
punkten Gber dem Basiszinssatz der EZB seit 06. Juni 2003 zu zahlen.

Die Beklagte Ah'at die Kosten des Rechtsstreites zu tragen.

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf € 559.888,71 festgesetzt.
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Tatbestand

Der Klager begehrt von der Beklagten die Zahlung einer (weiteren) Pramie fir einen

von ihm eingereichten Verbesserungsvorschlag.

‘Die Beklagte entstand im September 2001 aus der Versbhmelzung vonder

® und der
Bei der ‘ wurde unter dem Datum des 01. Januar 1995 eine
Dienstvereinbarung ' Vorschlagswesen* mit dem Gesamtpersonalrat

abgeschlossen, hinsichtlich deren nahere Einzelheiten auf BIl. 17 bis 21 d. A. Bezug

genommen wird.

Im Juli 1996 machte der Kliager, der zu dieser Zeit bei der als
Gruppenleiter Devisenabwicklung, Fachbereich Handelsadministration beschaftigt
wu‘rde,, einen Verbesserungsvorschlag mit dem Titel . ~Abwicklung - von
‘Devisenhandelsgeschéften: Obtimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und

Einhaltung  von gesetzlichen  Vorgaben -bei der = Bearbeitung von

- Devisenhandelsgeschéaften”, der bei der unter der Nummer
gefthrt wurde.
Mit Schreiben vom 14. November 1996 (BI. 90 d. A)) teilte die Jem

Klager mit, dass der Bewertungsausschuss seinen Verbesserungsvorschlag geprift

und abgelehnt habe.

Mif Schreiben vom 20. November 1996 (Bl. 93 und 94 d. A.) legte der Klager gegen

diese ablehnende Entscheidung des Bewertungsausschusses Einspruch ein.

Am 13. Marz 1997 beschaftigte sich der Bewertungsausschuss in seiner Sitzung

erneut mit der Angelegenheit. Im Ergebnisprotokoll heilt es unter anderem:

~Punkt 2.4 Folgender Vorschlag erhélt eine Pramie:
96129 Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und Einhaltung von

gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von Devisenhandelsgeschéften:
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DM 1.000,- (als_Vofabprémfe; Emittlung des Einsparpotentials nach einer
Machbarkeitsstudie ab 10/98)".

Hinsichtlich ~ der  weiteren  Einzelheiten  des Ergebnlsprotokolls der
Bewertungsausschuss-Sitzung vom 13. Méarz 1997 wird auf BI. 53 d. A. Bezug

genommen.

Mit Schreiben vom 17. Marz 1997 wandte sich die - wie folgt an den

Klager:

e

Sehr geehrter
der Bewertungsausschuss fir das DG. BANK—VorSchlagswesen hat ihren
Vorschlag gepriift.
Wir freuen uns, lhnen mitteilen zu kénnen, dal3 ihr Vorschfag angenommen
wurde
- Sie erhalten eine Vora‘b-Pré'mie in Héhe von

| DM 1.000,-

PS: Uber die endgiltige Prémienhéhe wird im IV. Quartal 1998 (OR-
Machbarkeitsstudie) entschieden. Wir kommen dann unaufgefordert auf Sie

“«

ZUu.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Sc'hreibens der an den

Klager vom 17. Mérz 1997 wird auf Bl. 22 d. A. Bezug-genommen.

Die ,Vorab-Pramie“ in Hohe von DM 1.000,-- wurde von der DG Bank AG an den

Klager ausgezahlt

Nach weiterer Korrespbndenz forderte der Klager mit Anwaltsschreiben vom 31.
Marz 2003 (BI. 28 und 29 d. A.) die Beklagte zur Auszahlung der Pramie unter
Fristsetzung bis zum 15. Mai 2003 auf, was die Beklagte mit Schreiben vom 15 Mai
2003 (BI. 30 und 31 d. A.) ablehnte.
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Mit der am 27. Mai 2003 bei dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main erhobenen und
der Beklagten am 06. Juni 2003 (Bl. 37 d. ‘A.) zugestelliten Klage hat der Klager von |
der Beklagten fur seinen im Jahre 1996 eingereichten Verbesserungsvorschlag nach
Verrechnung der bereits im Jahre 1997 gezahiten DM 1.000,-- noch Zahlung einer
Pramie in Hohe von € 5§59.888,71 brutto verlangt.

Der Klager behauptet, sein Verbesserungsvorschlag sei schlieBlich am 17. Marz
1997 vom Bewertungsausschuss angenommen worden. Er behauptet weiter, die auf
seinem Vorschlag basierende Programmierung sei ab dem Jahre 1999 in Auftrag
gegeben worden und sei im Jahre 2001 fertiggestellt gewesen. Ab dem 24.
November 2001 sei das Systém und damit sein Vorschlag produktiv umgesetzt
~ worden. Zur Hohe der von ihm zu beanspruchenden Pramie behauptet der Klager
unter Vorlage eines Befechnungspapiers (BIl. 35 d. A.), die Einsparung, die sich
einerseits aus der Einsparung von Rechenzentrumskosten und andererseits aus der
Einsparung von Mitarbeiterkapazititen ergeben wiirde, belaufe sich unter Abzug der
Einmalkosten fiir die zu erstellende Soﬁware auf jahrlich mindes,téns € 1.868.000,--.
In diesem Zusémmenhang wird im einzelnen auf die Ausﬁ]hrungen’ unter Ziffer VII.
im klégerischeh Schriftsatz vom 13. Oktober 2003 (Bl. 83 bis 89 d. A.) Bezug

genommen,
Der Klager béantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an den Klager € 559.888,71 brutto
nebst Zinsen in Hohe von 5 Prozentpunkten iiber dem
Basiszinssatz der EZB seit 06. Juni 2003 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie behauptet zunichst, es liege bereits keine Gber den Rahmen des
Arbeitsvertrages hinausgehende Sonderleistung vor, die pramiert werden kénne. Der
Klager tibe als Fuhrungskraft eine strategische Funktion aus und er sei verpflichtet:

-gewesen, die ihm zum Teil ohnehin im Zuge seiner'Mitarbeit im Projekt zur
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Einfuhrung eines neuen EDV-Systems fur die Devisenabwickiung-(sdg. Vertex-
»} Projekt) bekannt gewdrdenen Verbesserungen auch dort einzubringen. Auch seien
die Vorschlage des Klagers zwar in eine im Jahr 2002 installierte technische
Plattform eingeflossen, die dann- allerdings fusionsbedingt nie genutzt worden sei.
Auch sei es nie zur Annahme des klagerischen Vorschlags im Bewertungsausschuss
gekommen, sondern es sei in der Sitzung am 13. Marz 1997 beschlossen worden,
die Pramierung des kldgerischen Vorschlages dem Grunde und der Héhe nach von
einer Machbarkeitsstudie abhangig zu machen (Beweis: 1. Kopie des Pr_otoko‘llés
tber die Sitzung desBewertungsaUsschusses vom 13. Marz 1997 2. Zeugnis der

). Fur das Schreiben der Beklagten.an den Klager vom 17.

Marz 1997 sei lediglich in Ermangelung eines anderen Formulars ein in der
Textverarbeitung hinterlegtes Standardschreiben verwandt worden. Letztlich
bestreite die Beklagte die vom Klager behauptet jahrliche Einsparung in Héhe von
€ 1.868.000,--.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der
gewechsélten Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf die SitzungSniederschrjften vom
21.Juli 2003 (Bl. 38 d. A)) und 12. November 2003 (Bl. 115 d.'A.) ‘Bézug genommen.

Entscheidungsgriinde
Die Klage ist begriindet.

Der Klager kann von der Beklagten aus der Dienstvereinbarung
Vorschlagswesen® vom 01. Januar 1995 an Pramie fiir seinen im Jahre 1996 einge-
reichten Verbesserungsvorschlag ,Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung
und Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung  von
Devisenhandelsgeschaften Zahlung von € 559.888,71 brutto verlangen. Zum einen
wurde dieser Verbessérungsvorschlag des Klz‘a’gers in de'r Sitzung des -
- Bewertungsausschusses vom 13. Marz 1997 angenommen. Zum anderen hat der
Kiager hinsichtlich der Héhe der ihm zustehenden Pramie letztlich unwidersprochen
vorgetragen, bei 30 % der jahrlichen Nettoeinsparung ergebe sich ein Betrag in Hohe
von € 566.400,—-. Dieses Entscheidungsergebnis beruht im - wesentlichen auf
folgenden Erwdgungen (§ 313 Abs. 3 ZPQ):
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1. . _ ,
Zunachst wurde der klagerische Verbesserungsvorschlag mit dem Titel ,Abwicklung’

von Devisenhandelsgeschaften: Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung
un»d Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von
Devisenhandelsgeschaften” mit der Nummer _ urch den bei der .

gebildeten Bewertungsausschuss in der Sitzung vom 13. Méarz 1997 angenommen.
Dies ergibt sich fiir die erkennende Kammer in aller Deutlichkeit aus dem von der
Békiagten selbst vorgelegten Ergebnisprotokoll (Bl. 53 d. A.) und - erganzend - aus
dem Schreiben der Beklagten an den Klager vom 17. Marz 1997 (Bl. 22 d. A).
Zunachst unterscheidet’das Ergebnisprotokoll der Béwertungsausschuss_-_Sitzung
vom 13. Méarz 1997 unter der Uberschrift ,2. Bewertung der Vorschlage” insgesémt K

vier Kategorien wie folgt:
2 1. Folgende Vorséhlége werden abgelehnt:
22 Folgender Vorschlag wird zurackgéstellt:
2.3.\ Folgende ’VorSchlége erh‘élten Anerkennungspramien:

2.4. Folgender Vorschlag erhélt eine Pramie:

Op'timierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und Einhaltung von
gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von Devisenhandelsgeschéften:
DM 1.000,-- (als Vorabpramie; Ermittlung des Einsparpotentials .nach e)‘nef
Machbarkeitsstudie ab 10/98).

Damit wurde seitens des Bewertungsausschusses am 13. Marz 1997 der Vorschlag
des Kiagers angenommen und es wurde gerade nicht, wie von der Beklagten
behauptet, die Pramierung des klagerischen Vorschlags dem Grunde und der Héhe
nach von der einzuholenden Machbarkeitsstudie abhangig gemacht. Hiergegen
spricht klar der Wortlaut des Klammerzusatzes im Ergebnisprotokoll, der von
LVorabpramie“ und «Ermittlung des Einsparpotentials nach einer Maéhbarkeitsstudie
ab 10/1998“ spricht. Auch wurde das Ergebnis der Bewertung des klagerischen
Vorschlags gerade nicht unter der Kategorie ;,2.2. Folgender Vorschlag wird

zurlckgestellt* aufgefiihrt, was, folgt man der Behauptung der Beklagten, im Falle
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des Nichtentscheids tiber Grund und Hohe der Prémie am 13. Marz 1997 hatte
erfolgen missen. Dieses Ergebnis wird auch gestiitzt durch den insdweif eindeutigen’
Wortlaut des Schreibens der an den Klager vom 17. Marz 1997 Selbst
wenn es sich hierbei, wie von der Beklagten behauptet, in Ermangelung eines
anderen Formulars um die Benutzung eines in der Textverarbeitung hinterlegten
Standardschreibens gehandelt hatte, widerspricht auch hier jedenfalls der Wortlaut
des Zusatzes ,PS“ eindeutig der Behaup’;ung der Beklagten. Dem Klager wurde
darin von de. mitgeteilt, dass Uber die endgtiltige Pramienhéhe im [V,
Quartal 1998 (OR—Machbarkeitsstudie) entschieden und man dann unaufgefordert
auf den Klager zukommen werde. Soweit die Beklagte sich fiir ihre gegentelhge
Behauptung zum Beweis auf das Zeugnisder - .o s berufen‘hat
ist diesem Beweisangebot in zweierlei Hinsicht nicht nachzugehen. Zum.ei_nen
handelt es sich mangels konkreten Sachvortrages um das unzuldssige Angebot
eines Ausforschungsbeweises. Es kann nicht Sache der Beweisaufnahme sein,
fehlendes Vorbrlngen der Partei Gber den Inhalt der Bewertungsentscheldung in der
Sitzung des Bewertungsausschusses vom 13. Marz 1997 zu ersetzen Zum anderen
ist nicht ansatzweise erkennbar, warum - . 73 Zeugin hlerzu uberhaupt
etwas aus eigener Kenntnis beitragen kénnte. A‘usweislich der Ausfiihrungen unter
Punkt ,1. Personelles* im Ergebnisprotokoll der Bewertungsausschuss- -Sitzung vom
13. Marz 1997 fehlte ‘ . bei dieser Sitzung wegen Krankheit.

An diese Annahmeentscheldung des Bewertungsausschusses ist die Beklagte_
gebunden. lnsbesondere kann sie sich nicht darauf berufen, der klagerlsche
Verbesserungsvorschlag stelle keine iiber den Rahmen des Arbeitsvertrages
hinausgehende Sonderleistung dar. Dies unterfallt der Prifungskompetenz des
Bewertungsausschusées. So wurde im Streitfalle die Annahme des klagerischen
Verbesserungsvorschlages auch zunichst vom Bewertungsausschuss ausweislich
der dem Schreiben der Beklagten vom 14. November 1996 (Bl. 90 d. A.) beigefiigten
Anlage (BI. 91 und 92 d. A.) gerade mit der jetzt in den Rechtsstreit eingefiihrten
Argumentation abgelehnt, es unterfalle zum einen der Aufgabe des Klager als Fiih-
rungskraft und seine Erkenntnisse seien zum Teil aus seiner Mitarbeit in dem Projékt
und ohnehin von ihm dort einzubringen ge\)vesen. Auf den Einspruch des Kiagers hat

der Bewertungsausschuss an dieser Auffassung allerdings nicht festgehalten und,
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wie ausgefiihrt, in seiner Sitzung vom 13. Marz 1997 den Vorschlag des Klagers -

angenommen.

2.
Wurde der Verbesserungsvorschlag des Klagers durch den Bewertungsausschuss,

wie oben unter 1 ausgefihrt, angenommen, stellt sich die Frage nach der Héhe der
zu zahlenden Pramie. In diesem Zusammenhang heift es in Ziffer 5 Abs. 2 der

Dienstvereinbarung - Vorschlagswésen“ vom 01. Januar 1995:

Lverbesserungsvorschlage mit errechenbarem Nutzen werden nach
betriebswirtschaftlichen - evil.  unter lnanspruchnahme der OE
ControIllng/Zentra/d/spOS/t/on bewertet. Die Regelpramie betragt 30 % der

Jahresnettoeinsparung.”

Zunéachst steht es zwischen den Parteien nicht in Streit,' dass es sich bei dem
Verbesserungsvorschlag des Klégeré um ‘einen ,mit errechenbarem Nutzen®

handelté.

Zur Hohe der Jahresnettoeinsparung hat der Klager zuletzt in seinem Schriftsatz
vom 13. Oktober 2003 uhter Bezugnahme auf sein bereits mit der Klageschfift

vorgelegtes Berechnungspapler (Bl. 35 d. A.) weiter vorgetragen es sei mlndestens
| durch seinen Verbesserungsvorschiag von einer Elnsparung in Héhe von 12 MAK
und von Rechenzentrumskosten in Héhe von € 400. 000,-, mithin insgesamt von
€ 1.900.000,-- auszugehen Der Klager hat diese Behauptung im einzelnen,
msbesondere soweit es die Einsparung von Stellen und auch die sich allein in
diesem Zusammenhang ergebendg Reduzierung von Rechenzentrumskosten
anbelangt, naher dargelegt. Diesen klagerischen Ausfithrungen ist die Beklagte nicht
mjehr entgegengetreten, so dass dieser Sachvortrag des Klagers gemass § 138 Abs.

3 ZPO als zugestanden gilt.
Auf den sich danach ergebenden Betrag von € 560.400,— (= 30% der jahrlichen

Nettoeinsparung) hat sich der Kiager die von der Beklagten aufgrund Schreiben vom
17. Marz 1997 (Bl. 22 d. A.) bereits gezahite ,Vorab-Pramie* in Hohe von DM 1.000,-
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anrechnen lassen, so dass sich eine Pramie in Héhe der geltend gemachten

€ 559.888,71 brutto errechnet.

Zwar steht geméass Ziffer 4 Abs. 9 der Dienstvereinbarung

VorschlagsWesen“ vom 01. Januar 1995 auch die Entscheidung tber die
PramienhGhe dem Bewertungsausschuss zu. Daran fehlt es vorliegend. UnterliRt es
jedoch der Bewertungsausschuss mehr als sechs Jahre lang, eine Entscheidung
tiber die Pramienhdhe zu treffen, so kann nach Treu und Glauben und dem in § 162
Abs. 1 BGB zum Ausdruck kommenden aligemeinen Rechtsgedanken die
Rebhtsfolge nur darin bestehen, dass der Klager seinen Anspruch auf Zahlung einer
Pramie in Hohe von 30 % der Jahresnettoelnsparung unmittelbar gegen die Beklagte

durchsetzen kann.

Auch steht einer Pramierung des klagerischen Verbesserungsvorschlags letzlich
nicht die Behaupung der Beklagten_entgegen, die Voréchlége des Klagers seien m
zwar in eine. irh Jahr 2002 installiérte technische Plattform eingeflossen, die dann |
allerdings fusionsbedingt nie genutzt worden sei. In der Dienstvereinbarung

- Vorschlagswesen” vom 01. Januar 1995 heiltt es hierzu:

»9. Bewertung und Pramierung
| Verbesserungsvorschlége werden pramiert, wenn ihre Durchfuhrung in vollem
Umfang, zu einem Teil oder in modrﬂzren‘er Form vorgesehen ist. und SICh

hieraus ein Nutzen - gleich welcher Art fiir die "~ 2rgibt. .

&“

Danach ist es ausreichend, dass der klagerische Verbesserungsvorschlag, was
zwischen den Parteien nicht in Streit steht, jedenfalls zur Durchfiihrung vorgesehen
war. Dass in diesem Falle bei der Beklagten ein Nutzen durch jahrliche
Nettoeinsparungen in Héhe von € 1.868.000,-- entstanden ware, hat der Klager, wie

ausgefuhrt und von der Beklagten letztlich nicht in Abrede gestellt, im einzelnen
vorgetragen.
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Damit kann es dahinstehen ob das aufgrund der ‘Vorschlage des Klagers
modifizierte System bel der Beklagten nlcht doch, wie vom Klager behauptet, ab dem
24. November 2001 produktl_v eingesetzt wurde.

Die geltend gemachten Prozesszinsen stehen dem Klager gemass §§ 291, 288
" Abs. 1 Satz 2 BGB zu.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte als unterlegene Partei gemass §§ 46
Abs..2 ArbGG, 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen.

Der Wert des Streitgegenstandes ist geméass §§ 46 Abs. 2 ArbGG, 3 ZPO nach dem

Wert der geltend gemachten Forderung zu bemessen.

Die Rechtsmittelbelehrung folgt auf der nachsten Seite.
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Arbeitsge'richt
Frankfurt am Main

Aktenzeichen
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Verkiindet am
12.11.2003

gez.

Urkundsbeamtin dér Geschéftsstelle

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

Praozessbevollméchtigt.:
gegen

Prozessbevollmachtigt.:

hat das Arbeitsgericht Frankfurt am Main
auf die mindliche Verhandlung vom
durch

Richter am Arbeitsgericht

ehrenamtlichen Richter

ehrenamtlichen Richter

fur Recht erkannt:

Urteil
Kigger
76/03
~ Beklagte
Kammer
12.11.2003

- Vorsitzender -

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klager € 559.888,71 (i.W.: Funfhundertneunundfiinfzig-
tausendachthundertachtundachtzig 71/100 Euro) brutto nebst Zinsen in Héhe von 5 Prozent-
punkten Gber dem Basiszinssatz der EZB seit 06. Juni 2003 zu zahlen.

Die Beklagte Ah'at die Kosten des Rechtsstreites zu tragen.

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf € 559.888,71 festgesetzt.
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Tatbestand

Der Klager begehrt von der Beklagten die Zahlung einer (weiteren) Pramie fir einen

von ihm eingereichten Verbesserungsvorschlag.

‘Die Beklagte entstand im September 2001 aus der Versbhmelzung vonder

® und der
Bei der ‘ wurde unter dem Datum des 01. Januar 1995 eine
Dienstvereinbarung ' Vorschlagswesen* mit dem Gesamtpersonalrat

abgeschlossen, hinsichtlich deren nahere Einzelheiten auf BIl. 17 bis 21 d. A. Bezug

genommen wird.

Im Juli 1996 machte der Kliager, der zu dieser Zeit bei der als
Gruppenleiter Devisenabwicklung, Fachbereich Handelsadministration beschaftigt
wu‘rde,, einen Verbesserungsvorschlag mit dem Titel . ~Abwicklung - von
‘Devisenhandelsgeschéften: Obtimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und

Einhaltung  von gesetzlichen  Vorgaben -bei der = Bearbeitung von

- Devisenhandelsgeschéaften”, der bei der unter der Nummer
gefthrt wurde.
Mit Schreiben vom 14. November 1996 (BI. 90 d. A)) teilte die Jem

Klager mit, dass der Bewertungsausschuss seinen Verbesserungsvorschlag geprift

und abgelehnt habe.

Mif Schreiben vom 20. November 1996 (Bl. 93 und 94 d. A.) legte der Klager gegen

diese ablehnende Entscheidung des Bewertungsausschusses Einspruch ein.

Am 13. Marz 1997 beschaftigte sich der Bewertungsausschuss in seiner Sitzung

erneut mit der Angelegenheit. Im Ergebnisprotokoll heilt es unter anderem:

~Punkt 2.4 Folgender Vorschlag erhélt eine Pramie:
96129 Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und Einhaltung von

gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von Devisenhandelsgeschéften:
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DM 1.000,- (als_Vofabprémfe; Emittlung des Einsparpotentials nach einer
Machbarkeitsstudie ab 10/98)".

Hinsichtlich ~ der  weiteren  Einzelheiten  des Ergebnlsprotokolls der
Bewertungsausschuss-Sitzung vom 13. Méarz 1997 wird auf BI. 53 d. A. Bezug

genommen.

Mit Schreiben vom 17. Marz 1997 wandte sich die - wie folgt an den

Klager:

e

Sehr geehrter
der Bewertungsausschuss fir das DG. BANK—VorSchlagswesen hat ihren
Vorschlag gepriift.
Wir freuen uns, lhnen mitteilen zu kénnen, dal3 ihr Vorschfag angenommen
wurde
- Sie erhalten eine Vora‘b-Pré'mie in Héhe von

| DM 1.000,-

PS: Uber die endgiltige Prémienhéhe wird im IV. Quartal 1998 (OR-
Machbarkeitsstudie) entschieden. Wir kommen dann unaufgefordert auf Sie

“«

ZUu.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Sc'hreibens der an den

Klager vom 17. Mérz 1997 wird auf Bl. 22 d. A. Bezug-genommen.

Die ,Vorab-Pramie“ in Hohe von DM 1.000,-- wurde von der DG Bank AG an den

Klager ausgezahlt

Nach weiterer Korrespbndenz forderte der Klager mit Anwaltsschreiben vom 31.
Marz 2003 (BI. 28 und 29 d. A.) die Beklagte zur Auszahlung der Pramie unter
Fristsetzung bis zum 15. Mai 2003 auf, was die Beklagte mit Schreiben vom 15 Mai
2003 (BI. 30 und 31 d. A.) ablehnte.
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Mit der am 27. Mai 2003 bei dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main erhobenen und
der Beklagten am 06. Juni 2003 (Bl. 37 d. ‘A.) zugestelliten Klage hat der Klager von |
der Beklagten fur seinen im Jahre 1996 eingereichten Verbesserungsvorschlag nach
Verrechnung der bereits im Jahre 1997 gezahiten DM 1.000,-- noch Zahlung einer
Pramie in Hohe von € 5§59.888,71 brutto verlangt.

Der Klager behauptet, sein Verbesserungsvorschlag sei schlieBlich am 17. Marz
1997 vom Bewertungsausschuss angenommen worden. Er behauptet weiter, die auf
seinem Vorschlag basierende Programmierung sei ab dem Jahre 1999 in Auftrag
gegeben worden und sei im Jahre 2001 fertiggestellt gewesen. Ab dem 24.
November 2001 sei das Systém und damit sein Vorschlag produktiv umgesetzt
~ worden. Zur Hohe der von ihm zu beanspruchenden Pramie behauptet der Klager
unter Vorlage eines Befechnungspapiers (BIl. 35 d. A.), die Einsparung, die sich
einerseits aus der Einsparung von Rechenzentrumskosten und andererseits aus der
Einsparung von Mitarbeiterkapazititen ergeben wiirde, belaufe sich unter Abzug der
Einmalkosten fiir die zu erstellende Soﬁware auf jahrlich mindes,téns € 1.868.000,--.
In diesem Zusémmenhang wird im einzelnen auf die Ausﬁ]hrungen’ unter Ziffer VII.
im klégerischeh Schriftsatz vom 13. Oktober 2003 (Bl. 83 bis 89 d. A.) Bezug

genommen,
Der Klager béantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an den Klager € 559.888,71 brutto
nebst Zinsen in Hohe von 5 Prozentpunkten iiber dem
Basiszinssatz der EZB seit 06. Juni 2003 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie behauptet zunichst, es liege bereits keine Gber den Rahmen des
Arbeitsvertrages hinausgehende Sonderleistung vor, die pramiert werden kénne. Der
Klager tibe als Fuhrungskraft eine strategische Funktion aus und er sei verpflichtet:

-gewesen, die ihm zum Teil ohnehin im Zuge seiner'Mitarbeit im Projekt zur
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Einfuhrung eines neuen EDV-Systems fur die Devisenabwickiung-(sdg. Vertex-
»} Projekt) bekannt gewdrdenen Verbesserungen auch dort einzubringen. Auch seien
die Vorschlage des Klagers zwar in eine im Jahr 2002 installierte technische
Plattform eingeflossen, die dann- allerdings fusionsbedingt nie genutzt worden sei.
Auch sei es nie zur Annahme des klagerischen Vorschlags im Bewertungsausschuss
gekommen, sondern es sei in der Sitzung am 13. Marz 1997 beschlossen worden,
die Pramierung des kldgerischen Vorschlages dem Grunde und der Héhe nach von
einer Machbarkeitsstudie abhangig zu machen (Beweis: 1. Kopie des Pr_otoko‘llés
tber die Sitzung desBewertungsaUsschusses vom 13. Marz 1997 2. Zeugnis der

). Fur das Schreiben der Beklagten.an den Klager vom 17.

Marz 1997 sei lediglich in Ermangelung eines anderen Formulars ein in der
Textverarbeitung hinterlegtes Standardschreiben verwandt worden. Letztlich
bestreite die Beklagte die vom Klager behauptet jahrliche Einsparung in Héhe von
€ 1.868.000,--.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Inhalt der
gewechsélten Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf die SitzungSniederschrjften vom
21.Juli 2003 (Bl. 38 d. A)) und 12. November 2003 (Bl. 115 d.'A.) ‘Bézug genommen.

Entscheidungsgriinde
Die Klage ist begriindet.

Der Klager kann von der Beklagten aus der Dienstvereinbarung
Vorschlagswesen® vom 01. Januar 1995 an Pramie fiir seinen im Jahre 1996 einge-
reichten Verbesserungsvorschlag ,Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung
und Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung  von
Devisenhandelsgeschaften Zahlung von € 559.888,71 brutto verlangen. Zum einen
wurde dieser Verbessérungsvorschlag des Klz‘a’gers in de'r Sitzung des -
- Bewertungsausschusses vom 13. Marz 1997 angenommen. Zum anderen hat der
Kiager hinsichtlich der Héhe der ihm zustehenden Pramie letztlich unwidersprochen
vorgetragen, bei 30 % der jahrlichen Nettoeinsparung ergebe sich ein Betrag in Hohe
von € 566.400,—-. Dieses Entscheidungsergebnis beruht im - wesentlichen auf
folgenden Erwdgungen (§ 313 Abs. 3 ZPQ):
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1. . _ ,
Zunachst wurde der klagerische Verbesserungsvorschlag mit dem Titel ,Abwicklung’

von Devisenhandelsgeschaften: Optimierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung
un»d Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von
Devisenhandelsgeschaften” mit der Nummer _ urch den bei der .

gebildeten Bewertungsausschuss in der Sitzung vom 13. Méarz 1997 angenommen.
Dies ergibt sich fiir die erkennende Kammer in aller Deutlichkeit aus dem von der
Békiagten selbst vorgelegten Ergebnisprotokoll (Bl. 53 d. A.) und - erganzend - aus
dem Schreiben der Beklagten an den Klager vom 17. Marz 1997 (Bl. 22 d. A).
Zunachst unterscheidet’das Ergebnisprotokoll der Béwertungsausschuss_-_Sitzung
vom 13. Méarz 1997 unter der Uberschrift ,2. Bewertung der Vorschlage” insgesémt K

vier Kategorien wie folgt:
2 1. Folgende Vorséhlége werden abgelehnt:
22 Folgender Vorschlag wird zurackgéstellt:
2.3.\ Folgende ’VorSchlége erh‘élten Anerkennungspramien:

2.4. Folgender Vorschlag erhélt eine Pramie:

Op'timierung, Fehlervermeidung, Kostensenkung und Einhaltung von
gesetzlichen Vorgaben bei der Bearbeitung von Devisenhandelsgeschéften:
DM 1.000,-- (als Vorabpramie; Ermittlung des Einsparpotentials .nach e)‘nef
Machbarkeitsstudie ab 10/98).

Damit wurde seitens des Bewertungsausschusses am 13. Marz 1997 der Vorschlag
des Kiagers angenommen und es wurde gerade nicht, wie von der Beklagten
behauptet, die Pramierung des klagerischen Vorschlags dem Grunde und der Héhe
nach von der einzuholenden Machbarkeitsstudie abhangig gemacht. Hiergegen
spricht klar der Wortlaut des Klammerzusatzes im Ergebnisprotokoll, der von
LVorabpramie“ und «Ermittlung des Einsparpotentials nach einer Maéhbarkeitsstudie
ab 10/1998“ spricht. Auch wurde das Ergebnis der Bewertung des klagerischen
Vorschlags gerade nicht unter der Kategorie ;,2.2. Folgender Vorschlag wird

zurlckgestellt* aufgefiihrt, was, folgt man der Behauptung der Beklagten, im Falle
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des Nichtentscheids tiber Grund und Hohe der Prémie am 13. Marz 1997 hatte
erfolgen missen. Dieses Ergebnis wird auch gestiitzt durch den insdweif eindeutigen’
Wortlaut des Schreibens der an den Klager vom 17. Marz 1997 Selbst
wenn es sich hierbei, wie von der Beklagten behauptet, in Ermangelung eines
anderen Formulars um die Benutzung eines in der Textverarbeitung hinterlegten
Standardschreibens gehandelt hatte, widerspricht auch hier jedenfalls der Wortlaut
des Zusatzes ,PS“ eindeutig der Behaup’;ung der Beklagten. Dem Klager wurde
darin von de. mitgeteilt, dass Uber die endgtiltige Pramienhéhe im [V,
Quartal 1998 (OR—Machbarkeitsstudie) entschieden und man dann unaufgefordert
auf den Klager zukommen werde. Soweit die Beklagte sich fiir ihre gegentelhge
Behauptung zum Beweis auf das Zeugnisder - .o s berufen‘hat
ist diesem Beweisangebot in zweierlei Hinsicht nicht nachzugehen. Zum.ei_nen
handelt es sich mangels konkreten Sachvortrages um das unzuldssige Angebot
eines Ausforschungsbeweises. Es kann nicht Sache der Beweisaufnahme sein,
fehlendes Vorbrlngen der Partei Gber den Inhalt der Bewertungsentscheldung in der
Sitzung des Bewertungsausschusses vom 13. Marz 1997 zu ersetzen Zum anderen
ist nicht ansatzweise erkennbar, warum - . 73 Zeugin hlerzu uberhaupt
etwas aus eigener Kenntnis beitragen kénnte. A‘usweislich der Ausfiihrungen unter
Punkt ,1. Personelles* im Ergebnisprotokoll der Bewertungsausschuss- -Sitzung vom
13. Marz 1997 fehlte ‘ . bei dieser Sitzung wegen Krankheit.

An diese Annahmeentscheldung des Bewertungsausschusses ist die Beklagte_
gebunden. lnsbesondere kann sie sich nicht darauf berufen, der klagerlsche
Verbesserungsvorschlag stelle keine iiber den Rahmen des Arbeitsvertrages
hinausgehende Sonderleistung dar. Dies unterfallt der Prifungskompetenz des
Bewertungsausschusées. So wurde im Streitfalle die Annahme des klagerischen
Verbesserungsvorschlages auch zunichst vom Bewertungsausschuss ausweislich
der dem Schreiben der Beklagten vom 14. November 1996 (Bl. 90 d. A.) beigefiigten
Anlage (BI. 91 und 92 d. A.) gerade mit der jetzt in den Rechtsstreit eingefiihrten
Argumentation abgelehnt, es unterfalle zum einen der Aufgabe des Klager als Fiih-
rungskraft und seine Erkenntnisse seien zum Teil aus seiner Mitarbeit in dem Projékt
und ohnehin von ihm dort einzubringen ge\)vesen. Auf den Einspruch des Kiagers hat

der Bewertungsausschuss an dieser Auffassung allerdings nicht festgehalten und,
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wie ausgefiihrt, in seiner Sitzung vom 13. Marz 1997 den Vorschlag des Klagers -

angenommen.

2.
Wurde der Verbesserungsvorschlag des Klagers durch den Bewertungsausschuss,

wie oben unter 1 ausgefihrt, angenommen, stellt sich die Frage nach der Héhe der
zu zahlenden Pramie. In diesem Zusammenhang heift es in Ziffer 5 Abs. 2 der

Dienstvereinbarung - Vorschlagswésen“ vom 01. Januar 1995:

Lverbesserungsvorschlage mit errechenbarem Nutzen werden nach
betriebswirtschaftlichen - evil.  unter lnanspruchnahme der OE
ControIllng/Zentra/d/spOS/t/on bewertet. Die Regelpramie betragt 30 % der

Jahresnettoeinsparung.”

Zunéachst steht es zwischen den Parteien nicht in Streit,' dass es sich bei dem
Verbesserungsvorschlag des Klégeré um ‘einen ,mit errechenbarem Nutzen®

handelté.

Zur Hohe der Jahresnettoeinsparung hat der Klager zuletzt in seinem Schriftsatz
vom 13. Oktober 2003 uhter Bezugnahme auf sein bereits mit der Klageschfift

vorgelegtes Berechnungspapler (Bl. 35 d. A.) weiter vorgetragen es sei mlndestens
| durch seinen Verbesserungsvorschiag von einer Elnsparung in Héhe von 12 MAK
und von Rechenzentrumskosten in Héhe von € 400. 000,-, mithin insgesamt von
€ 1.900.000,-- auszugehen Der Klager hat diese Behauptung im einzelnen,
msbesondere soweit es die Einsparung von Stellen und auch die sich allein in
diesem Zusammenhang ergebendg Reduzierung von Rechenzentrumskosten
anbelangt, naher dargelegt. Diesen klagerischen Ausfithrungen ist die Beklagte nicht
mjehr entgegengetreten, so dass dieser Sachvortrag des Klagers gemass § 138 Abs.

3 ZPO als zugestanden gilt.
Auf den sich danach ergebenden Betrag von € 560.400,— (= 30% der jahrlichen

Nettoeinsparung) hat sich der Kiager die von der Beklagten aufgrund Schreiben vom
17. Marz 1997 (Bl. 22 d. A.) bereits gezahite ,Vorab-Pramie* in Hohe von DM 1.000,-
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anrechnen lassen, so dass sich eine Pramie in Héhe der geltend gemachten

€ 559.888,71 brutto errechnet.

Zwar steht geméass Ziffer 4 Abs. 9 der Dienstvereinbarung

VorschlagsWesen“ vom 01. Januar 1995 auch die Entscheidung tber die
PramienhGhe dem Bewertungsausschuss zu. Daran fehlt es vorliegend. UnterliRt es
jedoch der Bewertungsausschuss mehr als sechs Jahre lang, eine Entscheidung
tiber die Pramienhdhe zu treffen, so kann nach Treu und Glauben und dem in § 162
Abs. 1 BGB zum Ausdruck kommenden aligemeinen Rechtsgedanken die
Rebhtsfolge nur darin bestehen, dass der Klager seinen Anspruch auf Zahlung einer
Pramie in Hohe von 30 % der Jahresnettoelnsparung unmittelbar gegen die Beklagte

durchsetzen kann.

Auch steht einer Pramierung des klagerischen Verbesserungsvorschlags letzlich
nicht die Behaupung der Beklagten_entgegen, die Voréchlége des Klagers seien m
zwar in eine. irh Jahr 2002 installiérte technische Plattform eingeflossen, die dann |
allerdings fusionsbedingt nie genutzt worden sei. In der Dienstvereinbarung

- Vorschlagswesen” vom 01. Januar 1995 heiltt es hierzu:

»9. Bewertung und Pramierung
| Verbesserungsvorschlége werden pramiert, wenn ihre Durchfuhrung in vollem
Umfang, zu einem Teil oder in modrﬂzren‘er Form vorgesehen ist. und SICh

hieraus ein Nutzen - gleich welcher Art fiir die "~ 2rgibt. .

&“

Danach ist es ausreichend, dass der klagerische Verbesserungsvorschlag, was
zwischen den Parteien nicht in Streit steht, jedenfalls zur Durchfiihrung vorgesehen
war. Dass in diesem Falle bei der Beklagten ein Nutzen durch jahrliche
Nettoeinsparungen in Héhe von € 1.868.000,-- entstanden ware, hat der Klager, wie

ausgefuhrt und von der Beklagten letztlich nicht in Abrede gestellt, im einzelnen
vorgetragen.
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Damit kann es dahinstehen ob das aufgrund der ‘Vorschlage des Klagers
modifizierte System bel der Beklagten nlcht doch, wie vom Klager behauptet, ab dem
24. November 2001 produktl_v eingesetzt wurde.

Die geltend gemachten Prozesszinsen stehen dem Klager gemass §§ 291, 288
" Abs. 1 Satz 2 BGB zu.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte als unterlegene Partei gemass §§ 46
Abs..2 ArbGG, 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen.

Der Wert des Streitgegenstandes ist geméass §§ 46 Abs. 2 ArbGG, 3 ZPO nach dem

Wert der geltend gemachten Forderung zu bemessen.

Die Rechtsmittelbelehrung folgt auf der nachsten Seite.
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